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Vorwort

Ehrenamtliches Engagement ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Viele Bereiche
dieser Gesellschaft können nur durch dieses Engagement funktionieren. Insbesondere
im sozialen Bereich erfüllen Vereine eine wichtige Rolle. Aber auch die vielen Sport- und
Musikvereine sind für viele junge und ältere Menschen eine wichtige Anlaufstelle und
ein fester Bestandteil des täglichen Lebens.

Eine der Herausforderungen des ehrenamtlichen Engagements ist auch die Erfüllung
der steuerlichen Pflichten insbesondere die des Gemeinnützigkeitsrechts. Viele ehren-
amtliche Vereinsvorstände oder Schatzmeister empfinden dies als große Verantwor-
tung. Diese Verantwortung wächst natürlich mit der Größe des Vereins und seiner wirt-
schaftlichen Betätigung. Das vorliegende Buch ist eine wichtige Handreichung für
Ehrenamtliche, die sich intensiv über ihre steuerlichen Pflichten informieren möchten.
In verständlicher Weise werden die verschieden Rechtsgebiete umrissen und die recht-
lichen Rahmenbedingungen erläutert. Anhand vieler Praxisbeispiele werden diese ver-
anschaulicht und für Praktiker erklärt.

Das von Herbert Schleder begründete Buch wurde von Dr. Michael Myßen, Arlett Feier-
abend, Dr. Andreas Kerst und Carina Emser weitergeführt. Neben den letzten gesetzli-
chen Änderungen wie zum Beispiel des Gesetzes zur Stärkung des ehrenamtlichen En-
gagements vom 21.3.2013 (BGBl 2013 I S. 556), wurden vor allem die neuesten
Verwaltungsanweisungen in Form von BMF-Schreiben und die aktuelle Rechtsprechung
in diese Neuauflage eingearbeitet.

Das Spendenrecht hat nach der letzten Auflage eine wichtige Neuerung erfahren. Durch
die Neuerungen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom
18.7. 2016 (BGBl 2016 I S. 1679) wurde der Spendennachweis für die Spender spürbar
erleichtert. Zukünftig ist der Erhalt der Zuwendungsbestätigung ausreichend für den
steuerlichen Spendenabzug. Die wichtigsten BMF-Schreiben zum Thema Spendenabzug
sind in dieser Auflage als Anlage beigefügt.

Für Ehrenamtliche ist das vorliegende Werk die ideale Informationsquelle, um sich um-
fassend mit den steuerrechtlichen Pflichten nicht nur in Bezug auf das Gemeinnützig-
keitsrecht, sondern auch bezüglich der Umsatz- oder auch Lohnsteuer vertraut zu ma-
chen. Wichtige Gesetze und BMF-Schreiben sind bereits als Anhang beigefügt, so dass
man sich problemlos einen Überblick über die bestehenden Vorschriften verschaffen
kann.

V
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Wir wünschen allen Ehrenamtlichen viel Freude mit diesem Werk und hoffen, sie damit
auch bei ihren wichtigen Aufgaben unterstützen zu können.

Berlin, im September 2018 Dr. M. Myßen, A. Feierabend, C. Emser und
Dr. A. Kerst

Vo rwo r t

VI
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A. Zivilrechtliche Grundlagen
LITERATUR:

Burhoff, Vereinsrecht, Ein Leitfaden für Vereine und Mitglieder, 10. Aufl., Herne 2018;
Risch/Kerst, Eventrecht kompakt, Kapitel Handels- und Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., Hei-
delberg 2011; Werner, Die Pflicht des Vorstands zur Compliance, NWB 26/2014 S. 1952.

1. Begriff des Vereins
1Das Reichsgericht für Zivilsachen hat vor langer Zeit – 1934 – den Begriff des

Vereins einmal wie folgt definiert:

„Ein Verein ist eine dauernde Verbindung einer größeren Anzahl von Personen,
der, zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, nach der Satzung körperschaft-
lich organisiert ist, einen Gesamtnamen führt und auf einen wechselnden Mit-
gliederbestand angelegt ist.“

Diese Begriffsbestimmung hat auch heute noch Gültigkeit. Eine gesetzliche
Begriffsbestimmung des Vereins gibt es nicht.

2. Grundgesetz
2Die Grundlagen des Vereinsrechts finden sich bereits in der Verfassung. Nach

Art. 9 Abs. 1 GG haben alle Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften
zu bilden. Durch Art. 9 Abs. 2 GG wird dieses Recht aber auch schon wieder
eingeschränkt. Danach sind Vereinigungen verboten, deren Zwecke oder deren
Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung
richten.

Für Vereine ist weiter Art. 8 GG von besonderer Bedeutung. Dieser Artikel ga-
rantiert die Versammlungsfreiheit.

3. Vereinsgesetz
3In dem Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) v.

5.8.1964 wird die im Grundgesetz garantierte Vereinsfreiheit näher bestimmt.
Das Gesetz enthält vor allem umfassende Regelungen zum Verbot von Ver-
einen nach Art. 9 Abs. 2 GG. Danach sind Vereinigungen verboten, deren Zwe-
cke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen
die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richten.

3. Vereinsgesetz
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4 Nach § 3 des Vereinsgesetzes kann ein Verein nur durch schriftliche Verfügung
der Verbotsbehörde verboten werden. Verbotsbehörde ist die oberste Landes-
behörde oder für Vereine, deren Organisation und Tätigkeit sich über das Ge-
biet eines Landes hinaus erstreckt, das Bundesministerium des Innern. Die Ver-
botsbehörde ordnet ggf. die Auflösung des Vereins an. In der Regel verbindet
sie damit auch die Beschlagnahme des Vereinsvermögens. Das Verbot muss
gegenüber dem Verein begründet werden. Der verfügende Teil des Verbots ist
im Bundesanzeiger und in den amtlichen Mitteilungsblättern der Länder be-
kannt zu machen. Das Verbot kann vor den Verwaltungsgerichten angefochten
werden.

5 Für Ausländervereine – das sind Vereine, deren Mitglieder oder Leiter sämtlich
oder überwiegend Ausländer sind – und für ausländische Vereine – das sind
Vereine mit Sitz im Ausland – enthalten die §§ 14 und 15 des Vereinsgesetzes
zusätzliche Verbotsgründe. Solche Vereine können auch dann verboten wer-
den, wenn sie durch politische Betätigung die innere oder äußere Sicherheit,
die öffentliche Ordnung oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik
Deutschland oder eines ihrer Länder verletzen oder gefährden. Natürlich kann
sich das Verbot ausländischer Vereine nur gegen Teilorganisationen der Ver-
eine in der Bundesrepublik oder gegen ihre Tätigkeit in diesem Gebiet richten
(§ 18 Vereinsgesetz).

6 Der Name „Vereinsgesetz“ gibt Anlass zu der Vermutung, dass in diesem Ge-
setz die wesentlichen Bestimmungen über die Gründung, Eintragung, Rechts-
stellung usw. der Vereine, also das Vereinsrecht insgesamt, geregelt sein könn-
te. Diese Annahme trifft aber nicht zu.

4. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
7 Die wichtigsten zivilrechtlichen Vorschriften für Vereine enthält der allgemeine

Teil des BGB (§§ 21 bis 79).

Das BGB unterscheidet zwischen

▶ dem nichtwirtschaftlichen (ideellen) Verein und

▶ dem wirtschaftlichen Verein.

Der nichtwirtschaftliche oder ideelle Verein, auch Idealverein genannt, ist ein
Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich-
tet ist. Er erlangt Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in das Vereinsregister.
Nach außen ist er erkennbar durch den Zusatz e. V. (für „eingetragener Ver-
ein“) hinter dem Vereinsnamen. Wenn ein Idealverein nicht in das Vereins-

A. Zivilrechtliche Grundlagen
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register eingetragen wird, er also nicht rechtsfähig ist, sind auf ihn grundsätz-
lich die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft anzuwenden (§ 54 BGB).

8Auch ein Idealverein darf sich wirtschaftlich betätigen. Entscheidend ist, dass
er von seinem Zweck her nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet ist. Das wird sehr weit ausgelegt. Zum Beispiel werden auch die Ver-
eine der Fußballbundesliga als Idealvereine behandelt, obwohl sie eher mit
Wirtschaftsunternehmen vergleichbar sind.

9Der wirtschaftliche Verein ist ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Er erlangt seine Rechtsfähigkeit durch
staatliche Verleihung von dem Bundesland, in dem er seinen Sitz hat. Wirt-
schaftliche Vereine können nicht gemeinnützig sein.

10Das Buch beschränkt sich auf die nichtwirtschaftlichen Vereine, und zwar die
rechtsfähigen und die nichtrechtsfähigen. Der wirtschaftliche Verein spielt in
der Praxis keine Rolle. Es gibt nur wenige Altvereine. Neue wirtschaftliche Ver-
eine werden regelmäßig nicht mehr zugelassen, weil die Rechtsordnung für
wirtschaftliche Betätigungen genügend andere Rechtsformen zur Verfügung
stellt.

11(Einstweilen frei)

5. Der rechtsfähige Verein
12Rechtsfähigkeit bedeutet, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können.

Ein rechtsfähiger Verein kann in eigenem Namen klagen und verklagt werden.
Er kann eigenes Vermögen haben, auch als Eigentümer eines Grundstücks im
Grundbuch eingetragen werden. Für Verbindlichkeiten haftet der rechtsfähige
Verein selbst – nicht das einzelne Vereinsmitglied – mit seinem Vermögen. Die
Rechtsfähigkeit erlangt ein ideeller Verein durch Eintragung in das Vereins-
register. Es wird beim örtlichen Amtsgericht geführt. Die Eintragung ist für
einen gemeinnützigen Verein i. d. R. gebührenfrei (Kostenordnungen der Län-
der). Das Amtsgericht verlangt dafür die Vorlage einer Bestätigung des Finanz-
amtes über die Gemeinnützigkeit des Vereins (vorläufige Bescheinigung oder
bei späteren Änderungen der Eintragung Körperschaftsteuerfreistellungs-
bescheid).

13Voraussetzungen für die Eintragung in das Vereinsregister sind, dass der Ver-
ein mindestens sieben Mitglieder hat und eine schriftliche Satzung vorliegt.
Die Satzung muss den Namen, den Sitz und den Zweck des Vereins enthalten.
Sie muss grundsätzlich von allen Gründungsmitgliedern, mindestens aber von
sieben Personen, unterschrieben sein. Weiter muss die Gründungssatzung ei-

5. Der rechtsfähige Verein
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nen Passus enthalten, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen wer-
den soll. Außerdem soll die Satzung folgende weitere Bestimmungen enthal-
ten:

▶ über den Eintritt und Austritt der Mitglieder;

▶ darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind;

▶ über die Bildung des Vorstands;

▶ über die Voraussetzungen, unter denen eine Mitgliederversammlung zu be-
rufen ist, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Be-
schlüsse.

5.1 Vereinsname

14 Der Name des Vereins soll sich von dem Namen anderer örtlicher Vereine
deutlich unterscheiden. Das Amtsgericht kann sonst die Eintragung des Ver-
eins in das Vereinsregister ablehnen. Aber auch wenn das Amtsgericht keine
Einwände erhebt, könnte ein bereits vorhandener, früher gegründeter Verein
mit einem ähnlichen Namen auf Unterlassung klagen.

15 Der Name des Vereins darf auch nicht unwahr oder irreführend sein. Er darf
z. B. nicht auf einen falschen Zweck oder, bei einer Zahlenangabe, auf ein
falsches Gründungsjahr schließen lassen.

5.2 Vereinssitz

16 Der Vereinssitz muss sich im Inland befinden. Er soll den Mittelpunkt der Ver-
einstätigkeit angeben. Es ist aber nicht zu beanstanden, wenn sich die Ge-
schäftsleitung bzw. Verwaltung des Vereins an einem anderen Ort befindet,
z. B. weil der Vorsitzende dort wohnt. Im Vereinsregister kann, wenn der Verein
das wünscht, zusätzlich auch der Ort der Geschäftsleitung eingetragen wer-
den. Für die Besteuerung des Vereins ist grundsätzlich der Ort der Geschäfts-
leitung maßgeblich. Das heißt, dass der Verein bei dem Finanzamt steuerlich
geführt wird, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet.

5.3 Vereinszweck

17 Dem Zweck des Vereins kommt besondere Bedeutung zu. Er dient nicht nur
der Beurteilung, ob ein ideeller oder ein wirtschaftlicher Verein vorliegt (ein
ideeller Verein darf keinen wirtschaftlichen Hauptzweck haben), sondern ist
auch die wichtigste Grundlage für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit. Da-
für soll er in der Satzung möglichst genau gefasst sein. Andererseits kann eine

A. Zivilrechtliche Grundlagen
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zu enge Beschreibung des Vereinszwecks aber den Nachteil haben, dass die
Satzung auch schon bei einer geringfügigen Ausweitung der Tätigkeit geändert
werden muss. Das verursacht immer zusätzlichen Aufwand (Beschluss der Mit-
gliederversammlung, Änderung der Eintragung im Vereinsregister).

18Zu beachten ist, dass ein gemeinnütziger Verein nach seiner Satzung nur ge-
meinnützige Zwecke verfolgen darf (Gebot der Ausschließlichkeit in § 56 AO).
Deshalb darf z. B. die Förderung der Geselligkeit kein Hauptzweck (Satzungs-
zweck) sein. Wirtschaftliche Betätigungen, z. B. die Unterhaltung einer Vereins-
gaststätte, sind nach dem Gemeinnützigkeitsrecht zwar zulässig, dürfen aber
nie Satzungszweck eines gemeinnützigen Vereins sein.

5.4 Eintritt und Austritt von Mitgliedern

19Über die Aufnahme von Mitgliedern enthält das BGB keine konkreten Bestim-
mungen. Es ist dem Verein freigestellt, wie er das in seiner Satzung regelt. Er
kann besondere Voraussetzungen verlangen, z. B. eine Altersbegrenzung oder
eine Begrenzung auf natürliche Personen oder ortsansässige Personen. Er kann
die Aufnahme neuer Mitglieder z. B. davon abhängig machen, dass er die Be-
fürwortung des Aufnahmeantrags durch zwei Vereinsmitglieder verlangt.

20Wichtig ist eine Bestimmung in der Satzung, wer über die Aufnahme neuer
Mitglieder entscheidet. Das ist in der Regel die Mitgliederversammlung oder
der Vorstand. Wenn die Entscheidung der Mitgliederversammlung vorbehalten
bleibt, hat das den Nachteil, dass zwischen Aufnahmeantrag und Aufnahme
viel Zeit vergehen kann, weil die Mitgliederversammlung normalerweise nur
einmal im Jahr zusammentritt. Dadurch können Beiträge in beachtlicher Höhe
verloren gehen. Man kann sich in solchen Fällen dadurch helfen, dass man
dem Vorstand die Möglichkeit gibt, eine vorläufige Mitgliedschaft zu gewäh-
ren.

21Nach dem Gemeinnützigkeitsrecht muss ein Verein für die Allgemeinheit offen
sein. Das bedeutet, dass die Zutrittsvoraussetzungen des Vereins für neue Mit-
glieder nicht allzu eng sein dürfen. Zum Beispiel darf die Mitgliedschaft nicht
auf einen engen, fest abgegrenzten Personenkreis wie die Angehörigen einer
Familie oder eines bestimmten Unternehmens beschränkt sein (§ 52 Abs. 1
AO).

22Zum Vereinsaustritt bestimmt das BGB (§ 39), dass die Mitglieder zum Austritt
aus dem Verein berechtigt sind. Der Verein kann in seiner Satzung festlegen,
dass der Austritt nur am Schluss eines Geschäftsjahres oder nur nach Ablauf
einer Kündigungsfrist zulässig ist. Die Kündigungsfrist darf längstens zwei

5. Der rechtsfähige Verein
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Jahre betragen (§ 39 Abs. 2 BGB). Häufig wird in der Satzung festgelegt, dass
die Kündigung der Mitgliedschaft schriftlich erfolgen muss.

5.5 Mitgliedsbeiträge

23 Die Regelungen über die Mitgliedsbeiträge können bei einem Verein recht um-
fangreich sein. Oft werden von dem Normalbeitrag abweichende Mitglieds-
beiträge für Jugendliche, Angehörige von Vereinsmitgliedern, inaktive oder
fördernde Mitglieder oder außerordentliche Mitglieder festgesetzt. Ehrenmit-
glieder werden i. d. R. von der Pflicht zur Beitragszahlung befreit. Außerdem
muss die Fälligkeit der Beiträge festgelegt werden (jährlich oder monatlich).
Häufig werden Abbuchungsermächtigungen für die Beiträge verlangt. Der Ver-
ein, der die Beiträge im Lastschriftverfahren einzieht, erhält sie vollständig und
pünktlich.

24 Die genauen Vorschriften über die Beiträge müssen nicht unbedingt in der
Satzung enthalten sein. Dort reicht auch eine allgemein gehaltene Regelung
aus, dass Mitgliedsbeiträge zu zahlen sind und das Nähere durch die Mitglie-
derversammlung bestimmt wird. Diese kann eine besondere Beitragsordnung
beschließen. Das hat den Vorteil, dass nicht bei jeder Beitragsänderung die
Satzung geändert werden muss.

5.6 Vorstand

25 Der Verein muss einen Vorstand haben, der ihn gerichtlich und außergericht-
lich vertritt. Er kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Bestellt wird
er durch die Mitgliederversammlung. Die Bestellung ist jederzeit widerruflich,
doch kann die Widerruflichkeit durch die Satzung beschränkt werden. Ebenso
kann die Satzung den Umfang der Vertretungsmacht beschränken. Der Vor-
stand ist gesetzlicher Vertreter des Vereins.

26 Die Vorstandsmitglieder werden in das Vereinsregister eingetragen. Eine Not-
bestellung von Vorstandsmitgliedern durch das zuständige Amtsgericht ist in
dringenden Fällen zur Behebung eines Mangels möglich.

27 In der Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand besondere
Vertreter für bestimmte Geschäfte bestellt werden (§ 30 BGB). Das kann z. B.
ein Geschäftsführer, ein Kassenwart oder Schriftführer sein. Von Mitgliederver-
sammlung oder Vorstand können auch Referenten für andere, besonders abge-
grenzte Aufgaben eingesetzt werden. Zu denken ist auch an einen Beirat oder
Ausschuss, der den Vorstand berät oder kontrolliert.

A. Zivilrechtliche Grundlagen
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28Der Verein haftet für den Schaden, den ein Vorstandsmitglied oder ein anderer
nach der Satzung berufener Vertreter des Vereins einem Dritten zufügt. Das
gilt aber nur, wenn der Schaden bei einer Tätigkeit entstanden ist, die das
Vorstandsmitglied oder der andere Vertreter in Erfüllung seiner Aufgaben für
den Verein ausüben durfte (§ 31 BGB). Das Risiko kann durch den Abschluss
einer Haftpflichtversicherung begrenzt werden. In letzter Zeit werden auch
Directors & Officers (D&O)-Versicherungen für Vorstandsmitglieder diskutiert.

29Nach der ab 1.1.2015 geltenden Unentgeltlichkeitsklausel gem. § 27 Abs. 3
Satz 2 hat der Vorstand seine Arbeit unentgeltlich auszuüben. Diese Vorschrift
gilt nicht, wenn die Satzung etwas anderes bestimmt. Der Vorstand darf dem-
nach keine Vergütungen erhalten, wenn die Satzung keine Bestimmung ent-
hält, die das gesetzliche Vergütungsverbot außer Kraft setzt. Zahlt der Verein
trotzdem, verstößt er gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und verliert dadurch
seine Gemeinnützigkeit.

Viele Satzungen gemeinnütziger Vereine enthalten ebenfalls die Bestimmung,
dass der Vorstand unentgeltlich oder ehrenamtlich tätig ist bzw. heben die
Unentgeltlichkeitsklausel des § 27 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht auf. Diese Vereine
dürfen trotzdem den tatsächlichen Aufwand erstatten, wie z. B. für Porto, Te-
lefon- oder Reisekosten (zum steuerlichen Reisekostenrecht s. BMF-Schreiben
v. 24.10.2014,1 da das Vergütungsverbot solche Zahlungen nicht mit umfasst
(h. M.). Mit der Zahlung von Aufwandspauschalen an Vorstandsmitglieder wür-
den sie aber gegen ihre Satzung verstoßen. Wenn sie den neuen allgemeinen
Freibetrag für nebenberufliche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich i. H. v.
720 € im Jahr (§ 3 Nr. 26a EStG) ausnutzen wollen, müssen sie vorher die
Satzung in diesem Punkt ändern. Zum Themenkreis Tätigkeitsvergütungen
wird auf Nr. 23 AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 3 und das BMF-Schreiben v.
14.10.2009,2 hingewiesen.

5.7 Mitgliederversammlung

30Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Vereinsorgan, dem bestimmte
Entscheidungen, vor allem die Bestellung des Vorstands, vorbehalten sind.

31Das BGB enthält Regelungen, welche Mehrheiten in der Mitgliederversamm-
lung bei bestimmten Beschlüssen erforderlich sind. Eine Änderung des Vereins-
zwecks ist nur mit Zustimmung aller Mitglieder möglich. Bei Beschlüssen, die
eine Änderung der Satzung enthalten, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der

1 IV C 5-S 2353/14/10002, BStBl 2014 I S. 1412.
2 BStBl 2009 I S. 1318.

5. Der rechtsfähige Verein
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erschienenen Mitglieder nötig, bei anderen Beschlüssen die einfache Mehrheit.
Diese Vorschriften des BGB sind durch die Satzung abänderbar.

32 In der Satzung ist auch zu bestimmen, wann die Mitgliederversammlung ein-
zuberufen ist. Bei den meisten Vereinen geschieht dies einmal im Jahr, dazwi-
schen nur bei besonderen Anlässen. Eine Mitgliederversammlung ist auch ein-
zuberufen, wenn 10 % der Mitglieder das schriftlich unter Angabe des Zwecks
und der Gründe verlangen. Der Prozentsatz von 10 % der Mitglieder gilt nur,
wenn in der Satzung dazu nichts anderes bestimmt ist.

5.8 Auflösung des Vereins

33 Der Verein endet durch Auflösung, durch Verlust oder Entziehung der Rechts-
fähigkeit, durch Erreichung des Vereinszwecks, durch Ablauf der eventuell vor-
her für die Dauer des Vereins bestimmten Zeit oder durch den Wegfall der
Mitglieder. Der Regelfall ist die Auflösung des Vereins durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung, § 41 BGB. Das BGB schreibt dafür eine Mehrheit von drei
Vierteln der erschienenen Mitglieder vor, doch kann in der Satzung eine andere
Mehrheit bestimmt werden.

34 Die Rechtsfähigkeit verliert ein Verein durch die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens. Sie konnte ihm bis zum Inkrafttreten des Vereinsrechtsänderungs-
gesetzes (VereinsRÄndG) am 30.9.2010 entzogen werden, wenn er durch ge-
setzwidrigen Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch gesetzwidriges
Verhalten des Vorstands das Gemeinwohl gefährdet. Für eingetragene (nicht
wirtschaftliche Vereine) gilt jetzt die Regelung in § 395 FamFG. Unterhalten sie
satzungswidrig einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, werden sie von Amts
wegen im Vereinsregister gelöscht, und zwar unabhängig davon, ob sich be-
reits aus der Satzung ergab, dass der Verein auf einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gerichtet war. Schließlich hat das Amtsgericht einem Verein,
dessen Mitgliederzahl unter drei gesunken ist, die Rechtsfähigkeit zu entzie-
hen. Ein Verein, dem die Rechtsfähigkeit entzogen worden ist, besteht als
nichtrechtsfähiger Verein weiter.

35 Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt
das Vermögen des Vereins an die in der Satzung bestimmten Personen. Fehlt
es an einer solchen Satzungsbestimmung, fällt das Vermögen an den Fiskus
des Bundeslandes, in dem der Verein seinen Sitz hatte oder bei Vereinen im
ausschließlichen Mitgliederinteresse zu gleichen Teilen an die vorhandenen
Mitglieder. Bei einem gemeinnützigen Verein muss die Verwendung des Ver-
mögens im Fall der Vereinsauflösung aber immer in der Satzung geregelt sein.
Die im Gemeinnützigkeitsrecht geforderte Vermögensbindung soll sicherstel-
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len, dass das (steuerfrei angesparte) Vermögen im gemeinnützigen Bereich
verbleibt.

36Fällt das Vermögen nicht an den Fiskus, muss eine Liquidation stattfinden. Sie
erfolgt durch den Vorstand oder durch besonders bestellte Liquidatoren. Dabei
sind die laufenden Geschäfte zu erledigen, die Forderungen einzuziehen, das
übrige Vermögen in Geld umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen und ein
etwa verbleibender Überschuss den Anfallberechtigten zu übereignen. Letzte-
res darf nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der Auflösung
des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit geschehen.

5.9 Vereinsregister

37Das Vereinsregister wird beim örtlichen Amtsgericht geführt. Der Vereinsvor-
stand muss den Verein, der die Rechtsfähigkeit erlangen will, dort zur Eintra-
gung anmelden. Der Anmeldung sind bestimmte Unterlagen beizufügen (§ 59
BGB). Die Eintragung darf erst sechs Wochen nach der Anmeldung erfolgen.

38Eingetragen werden Name und Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der
Satzung, die Mitglieder des Vorstands und evtl. von den Bestimmungen des
BGB abweichende Regelungen über die Vertretungsmacht des Vorstands. Alle
späteren Änderungen dieser Angaben, auch Änderungen in der Besetzung des
Vorstands, müssen zur Eintragung angemeldet werden. Satzungsänderungen
werden erst mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam. Das BGB
schreibt vor, in welcher Form (Urschriften, Abschriften, Beglaubigungen) die
Anmeldungen beim Amtsgericht jeweils erfolgen müssen.

39Die Eintragungen werden vom Amtsgericht veröffentlicht. Jeder Bürger hat das
Recht, das Vereinsregister sowie die für die Eintragung eingereichten Schrifts-
tücke beim Amtsgericht einzusehen. Er kann auch (beglaubigte) Abschriften
der Eintragungen verlangen.

Nach § 55a BGB besteht nunmehr die Möglichkeit, ein maschinelles Vereins-
register mit automatisierter Datei (EDV) sowie ein Abrufverfahren einzurichten.
Die Nutzung dieser Möglichkeit obliegt den Bundesländern.

6. Der nichtrechtsfähige Verein
40Nach außen ist der nichtrechtsfähige Verein vom rechtsfähigen Verein dadurch

zu unterscheiden, dass ihm der Zusatz e. V. hinter dem Vereinsnamen fehlt.

41Es gibt sehr viele nichtrechtsfähige Vereine. Die meisten sind kleine Vereine
wie Kegelclubs, Festausschüsse, Hobbygemeinschaften, Bürgerinitiativen, frei-

6. Der nichtrechtsfähige Verein
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willige Feuerwehren usw. Jeder Verein, der üblicherweise eingetragen wird (z. B.
Sportverein), kann auch die Rechtsform des nichtrechtsfähigen Vereins haben.
Sogar große Organisationen, z. B. die politischen Parteien und die Gewerk-
schaften, sind nichtrechtsfähige Vereine.

42 Für den nichtrechtsfähigen Verein gelten grundsätzlich die Vorschriften für die
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§§ 54, 705 ff. BGB). Anders als beim ein-
getragenen Verein haftet danach der Vorstand persönlich für Rechtsgeschäfte,
die er im Namen des Vereins abschließt. Das Vermögen gehört nicht dem Ver-
ein als solchem, sondern den Mitgliedern als Gesamthandsvermögen. Aller-
dings kann kein Mitglied über seinen Anteil verfügen. Scheidet ein Mitglied
aus dem Verein aus, wächst sein Anteil den verbleibenden Mitgliedern zu.

43 Die Vermögensregelung beim nichtrechtsfähigen Verein führt zu Schwierigkei-
ten, wenn der Verein ein Grundstück besitzt. Grundsätzlich sind dann alle Mit-
glieder als Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Bei jedem Mitgliederwech-
sel ist eine (kostenpflichtige) Änderung des Grundbuchs nötig.

44 Als Vorteil ist zu nennen, dass für die Gründung des nichtrechtsfähigen Vereins
drei Personen schon ausreichen. Der nichtrechtsfähige Verein muss Satzungs-
änderungen und Änderungen in der Besetzung des Vorstands auch nicht beim
Vereinsregister anmelden. Das kann besonders bei häufigem Vorstandswech-
sel viel Aufwand ersparen.

45 Nach den zivilrechtlichen Vorschriften reicht bei einem nichtrechtsfähigen Ver-
ein eine mündliche Satzung aus. Eine schriftliche Satzung ist aber zweckmäßig.
Sie ist auch erforderlich, wenn der Verein als gemeinnützig anerkannt werden
soll.

46 An sich konnte ein nichtrechtsfähiger Verein in der Vergangenheit zwar be-
klagt werden, aber nicht selbst klagen. § 50 Abs. 2 ZPO ist 2009 dahingehend
erweitert worden, dass der nichtrechtsfähige Verein jetzt auch klagen kann.
Überhaupt gibt es aufgrund der Rechtsprechung und Gesetzesänderung nur
noch unwesentliche Unterschiede zwischen rechtsfähigem und nichtrechts-
fähigem Verein. Dies gilt auch für die Haftung der Vereinsmitglieder für Ver-
bindlichkeiten des Vereins. Steuerlich werden beide Vereinsformen ohnehin
gleich behandelt.

47 Für die Praxis von größerer Bedeutung ist die Abgrenzung zwischen nicht-
rechtsfähigem Verein und Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die GbR
wird steuerlich grundlegend anders behandelt – insbesondere Besteuerung
der Einkünfte und des Vermögens anteilig beim einzelnen Gesellschafter statt

A. Zivilrechtliche Grundlagen
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beim Verein – und kann auch nicht gemeinnützig sein. Ferner ist nach neuer
Rechtsprechung die BGB-Außengesellschaft rechtsfähig.

48Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sind, dass der nichtrechtsfähige
Verein

▶ auf Mitgliederwechsel angelegt ist, während die GbR grundsätzlich auf ei-
nen bestimmten Mitgliederbestand festgelegt ist und sich beim Mitglieder-
wechsel auflöst,

▶ eine organschaftliche Struktur mit Mitgliederversammlung und Vorstand
hat,

▶ einen klaren Vereinsnamen hat und

▶ die Mitglieder im Falle des Ausscheidens keinen Anspruch auf die Auszah-
lung ihres Anteils haben.

7. Haftungsprivilegierung bei Ehrenamt
49Der Vorstand haftet dem Verein grds. schon für eine leicht fahrlässige Verlet-

zung seiner Pflichten. Dieser scharfe Haftungsmaßstab ist für ehrenamtliche
Vorstände als nicht angemessen angesehen worden. Daher ist durch das Ge-
setz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen
v. 28.9.2009 § 31a BGB in das BGB eingefügt worden. Nicht begrenzt worden
ist die sozialversicherungs- oder steuerrechtliche Haftung der Vorstandsmit-
glieder. Nach § 31a BGB (2009) ist die Haftung von Vorstandsmitgliedern
gegenüber dem Verein und den Vereinsmitgliedern bei unentgeltlicher/ehren-
amtlicher oder mit bis zu einschließlich 500 € jährlich vergüteter Vorstandstä-
tigkeit auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.

50Neben den bereits schon im Text dargestellten Änderungen durch das Vereins-
RÄndG im Jahr 2009 ist noch auf die Klarstellung zur Vertretungsmacht des
Vereins bei mehreren Vorständen hinzuweisen. Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 BGB
gilt nun ausdrücklich, dass der Verein für Vertretungshandlungen nach außen
durch die „Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten“ wird. Die neue Fassung
der §§ 26, 28 BGB stellt ferner klar, dass die wirksame Vertretung des Vereins
durch die Mehrheit eines mehrgliedrigen Vorstands nicht von einem wirksamen
Vorstandsbeschluss über das vorzunehmende Rechtsgeschäft abhängt.

51Wesentliche Neuerungen am vereinsrechtlichen Haftungsregime sind im
Nachgang zum VereinsRÄndG durch das „Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts“

7. Haftungsprivilegierung bei Ehrenamt
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erfolgt.1 Die Rechtsänderungen sind am 29.3.2013 in Kraft getreten. Die Haf-
tungsbeschränkung nach § 31a BGB auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit für
unentgeltlich bzw. geringfügig vergütet tätige Vorstände wurde begrifflich neu
formuliert. Nicht nur die Vorstandsmitglieder, sondern auch die Mitglieder
anderer durch die Satzung geschaffener Vereinsorgane (z. B. erweiterter Vor-
stand, Aufsichtsrat) sowie besondere Vertreter, können erhebliche Haftungs-
risiken treffen. Dies gilt insbesondere, soweit die Mitglieder anderer Vereins-
organe oder die besonderen Vertreter für den Verein auch nach außen tätig
werden. Für sie besteht eine vergleichbare Haftungssituation wie für die Vor-
standsmitglieder. Deshalb wird der Begriff „Vorstand“ durch die Begriffe „Or-
ganmitglieder“ und „besondere Vertreter“ ersetzt. Von dem Begriff des Organ-
mitglieds werden vor allem auch die Mitglieder des Vorstands erfasst, so dass
sie nicht mehr gesondert erwähnt werden müssen. Ziel dieser Änderung ist die
Verbesserung der zivilrechtlichen Haftungsregelungen für die Organmitglieder
und besonderen Vertreter. Außerdem wird die Anhebung der Ehrenamtspau-
schale nach § 3 Nr. 26a EStG von 500 auf 720 € in § 31a BGB nachvollzogen, so
dass die Haftungsprivilegierung nunmehr bis zu einer jährlichen Tätigkeitsver-
gütung von 720 € gilt.

Neben den Mitgliedern von Vereinsorganen nehmen häufig auch Vereinsmit-
glieder (z. B. Kassier, Schriftführer, Platzwart) Aufgaben des Vereins wahr. Die
Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt künftig neben
den Mitgliedern von Vereinsorgangen durch die Einfügung von § 31b BGB auch
für „normale“ Vereinsmitglieder.

8. Wichtige aktuelle Urteile zur Governance des
Vereins

52 Im Gegensatz zur Mitgliederversammlung kann das einzelne Vereinsmitglied
gegen Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstandes grundsätzlich nicht ge-
richtlich vorgehen oder deren Umsetzung, z. B. im Wege einer einstweiligen
Verfügung, verhindern (keine ,actio pro socio‘), wenn es nicht in seinen indivi-
duellen Rechten betroffen ist.2

53 Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht in
der Satzung oder durch Gesetz (wie die Vertretungskompetenz des Vorstandes
nach § 26 BGB) einem anderen Vereinsorgan ausdrücklich zugewiesen sind.3

1 Vgl. BGBl 2013 I S. 556.

2 OLG Celle, Beschluss v. 12.12.2017 - 20 W 20/17.
3 OLG München, Urteil v. 26.7.2017 - 20 U 5009/16.
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54Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand nicht durch Mehrheits-
beschluss Weisungen in Angelegenheiten erteilen, die nach der Satzung in die
Kompetenz des Vorstands fallen.1

55–60(Einstweilen frei)

1 OLG Celle, Beschluss v. 28.8.2017 - 20 W 18/17, NWB DokID: XAAAG-85913.
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D. Gewerbesteuer

1. Allgemeines
981 Die Gewerbesteuer weist gegenüber der Körperschaftsteuer zwei wesentliche

Unterschiede auf. Sie ist Objektsteuer (Realsteuer), während die Körperschaft-
steuer eine Personensteuer ist. Steuergegenstand ist der Gewerbebetrieb. Au-
ßerdem ist sie eine Steuer, die von den Gemeinden festgesetzt und erhoben
wird.

982 Die Gewerbesteuer wird zum Teil von den Landesfinanzbehörden (Finanz-
ämtern) und zum Teil von den Gemeinden verwaltet. Die Finanzämter sind
für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und für die Festsetzung und
ggf. die Zerlegung des Steuermessbetrages zuständig. Das ist insofern zweck-
mäßig, als den Finanzämtern im Rahmen der Einkommen-, bzw. Körperschaft-
steuerveranlagung ohnehin regelmäßig die Gewinnermittlung vorliegt, die
auch Basis für die Ermittlung des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrags
darstellt. Auf der Grundlage des von der Finanzverwaltung ermittelten Gewer-
besteuermessbetrags setzt die Gemeinde die Gewerbesteuer fest, indem sie
darauf den gemeindespezifischen Gewerbesteuerhebesatz anwendet. Die an-
geforderten Gewerbesteuerbeträge sind an die Kasse der Gemeinde zu entrich-
ten, die auch über Stundungs- und Erlassanträge entscheidet.

983 Gemeinnützige Vereine sind grundsätzlich von der Gewerbesteuer befreit (§ 3
Nr. 6 GewStG). Wie bei der Körperschaftsteuer gilt die Steuerbefreiung aber
nicht für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die kein Zweckbetrieb sind. Anders
als bei der Körperschaftsteuer unterliegen Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft nicht der Gewerbesteuer.

984 Ein Verein, der einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält und deshalb
zur Körperschaftsteuer veranlagt wird, wird i. d. R. auch zur Gewerbesteuer
herangezogen.

985 Der Gewerbesteuer unterliegen nicht nur die mit Gewinnabsicht geführten Ge-
werbebetriebe, sondern auch die Tätigkeit der rechtsfähigen und nichtrechts-
fähigen Vereine, soweit sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenom-
men Land- und Forstwirtschaft) unterhalten, wobei Gewinnerzielungsabsicht
nicht erforderlich ist. Dabei gelten mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
eines Vereins als einheitlicher Gewerbebetrieb. Zweckbetriebe unterliegen nicht
der Gewerbesteuer.

986 Gewerbebetriebe und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterliegen der Ge-
werbesteuer nur insoweit, als sie im Geltungsbereich des Grundgesetzes be-
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trieben werden. Wenn in diesem Gebiet Betriebsstätten in mehreren Gemein-
den unterhalten werden, wird der einheitliche Steuermessbetrag in, auf die
einzelnen Gemeinden entfallenden, Anteile zerlegt. In diesen Fällen ergeht ein
Gewerbesteuer- Zerlegungsbescheid.

987Vereine, die die Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen nicht erfül-
len, weil sie nach ihrer Satzung und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung nicht
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen, unterliegen
nicht nur mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, sondern
auch mit solchen Geschäftsbetrieben, die bei begünstigten Vereinen steuerfrei
wären (Zweckbetriebe), der Gewerbesteuer. Beispielweise müsste ein Sportver-
ein, der die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit wegen Satzungsmängeln
nicht erfüllt, seine Überschüsse aus sportlichen Veranstaltungen nicht erst
nach Überschreiten der Zweckbetriebsgrenze, sondern in jedem Falle versteu-
ern.

2. Gewerbeertrag
2.1 Gewinn

988Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Früher
war das Gewerbekapital eine 2. Bemessungsgrundlage. Die sog. Gewerbekapi-
talsteuer ist aber für Veranlagungszeiträume ab 1998 abgeschafft worden.

989Grundlage für die Ermittlung des Gewerbeertrags eines gemeinnützigen
Vereins ist der nach den einkommen- und körperschaftsteuerrechtlichen Vor-
schriften ermittelte Gewinn (oder Verlust) aus seinen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Dieser Gewinn, der auch der Körper-
schaftsteuerveranlagung zugrunde liegt, wird bei der Ermittlung des Gewer-
beertrags um bestimmte, im Folgenden näher erläuterte Hinzurechnungen
und Kürzungen korrigiert.

990Etwaige Gewerbeverluste, die sich in den vorangegangenen Erhebungszeiträu-
men ergeben haben, sind abzuziehen (§ 10a GewStG). Bei der Gewerbesteuer
gibt es keinen Verlustrücktrag. Der Verlustvortrag ist ab 2004 wie bei der Kör-
perschaftsteuer der Höhe nach begrenzt. Maßgeblich sind dabei die um Hin-
zurechnungen und Kürzungen korrigierten Verluste der vorangegangenen Jah-
re. Durch die Berücksichtigung gewerbesteuerlicher Hinzurechnungen und
Kürzungen kann sich ein Gewerbeverlust ergeben, obwohl körperschaftsteuer-
rechtlich ein Gewinn entstanden war, und umgekehrt.
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2.2 Hinzurechnungen

991 Dem Gewinn müssen verschiedene Beträge, die zuvor als Betriebsausgaben
berücksichtigt worden sind, wieder zugerechnet werden (§ 8 GewStG). Im Er-
gebnis sind derartige Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewerbeertrags
nicht abzugsfähig. Bei Vereinen kommen vor allem Hinzurechnungen von
Schuldzinsen und Spenden in Betracht, in seltenen Ausnahmefällen auch von
Renten und dauernden Lasten und von Miet- und Pachtzinsen für die Benut-
zung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigen-
tum eines anderen stehen.

992 Bis zum Erhebungszeitraum 2007 sind Zinsen für Dauerschulden mit der
Hälfte des gezahlten Betrags hinzuzurechnen (§ 8 Nr. 1 GewStG). Damit sind
Schulden gemeint, die wirtschaftlich mit der Gründung oder dem Erwerb des
Betriebs oder einer Erweiterung oder Verbesserung des Betriebs zusammen-
hängen oder der nicht nur vorübergehenden Verstärkung des Betriebskapitals
dienen. Bei der Prüfung, ob eine Dauerschuld vorliegt, ist der Charakter der
Schuld zu berücksichtigen. Zum laufenden Geschäftsverkehr gehörende Schul-
den (insbesondere Warenschulden o. Ä.) sind keine Dauerschulden. Ein zweiter
Beurteilungsmaßstab ist das zeitliche Moment. In der Regel haben Schulden
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr Dauerschuldcharakter (z. B. Hypo-
thekenschulden, Bankdauerkredite, langfristige Darlehen usw.). Zu Einzelheiten
s. Abschn. 47 GewStR.

993 Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wurde die Vorschrift um
weitere Hinzurechnungs(teil)tatbestände erweitert, und zwar um Renten, dau-
ernde Lasten, Gewinnanteile des stillen Gesellschafters, ein Fünftel der Miet-
und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines ande-
ren stehen, der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten)
für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,
die im Eigentum eines anderen stehen und ein Viertel der Aufwendungen für
die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (insbesondere Konzessionen
und Lizenzen, mit Ausnahme von Lizenzen, die ausschließlich dazu berechti-
gen, daraus abgeleitete Rechte Dritten zu überlassen). Gleichzeitig reduziert
sich der Hinzurechnungsbetrag bei den Entgelten für Dauerschulden von der
Hälfte auf ein Viertel. Dieser Satz gilt auch für Renten und dauernde Lasten.
Miet- und Pachtzinsen sind ggf. mit einem Fünftel des gezahlten Betrags hin-
zuzurechnen. Insgesamt wird eine Hinzurechnung aber nur vorgenommen, so-
weit der Betrag die Summe von 100.000 € übersteigt.
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994Hinzuzurechnen sind ggf. nur Zinsen, die in einem steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb angefallen sind. Die Hinzurechnung anderer Zinsen
kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil solche Aufwendungen den steu-
erpflichtigen Gewinn nicht gemindert haben dürfen.

995Spenden des Vereins sind hinzuzurechnen, soweit sie in einem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb als Betriebsausgaben abgezogen wor-
den sind. Dabei werden die tatsächlichen Beträge ohne Begrenzung auf die
gesetzlich abzugsfähigen Höchstbeträge zum Ansatz gebracht.

2.3 Kürzungen

996Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen ist ggf. noch um verschie-
dene Abzüge zu kürzen (§ 9 GewStG). Für Vereine ist vor allem die Kürzung um
1,2 % des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen gehörenden Grundbesitzes
von Bedeutung. Für diesen Abzug, der eine Doppelbelastung des Grundbesitzes
mit Grundsteuer und Gewerbesteuer verhindern soll, ist der letzte auf einen
Zeitpunkt vor dem Ende des Erhebungszeitraums festgestellte Einheitswert
maßgebend. Der Abzug ist insoweit vorzunehmen, als das Grundstück oder
der Grundstücksteil nach einkommen- und körperschaftsteuerrechtlichen
Grundsätzen bei der Gewinnermittlung als Betriebsvermögen zu behandeln
ist. Während der Geltungsdauer der auf den Wertverhältnissen am 1.1.1964
beruhenden Einheitswerte des Grundbesitzes sind diese dabei mit 140 % zu
berücksichtigen.

997Die bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzugerechneten tatsächlichen
Spenden zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
sind bis zu bestimmten Höchstgrenzen, die denen in § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG
und § 10b Abs. 1 und 1a EStG entsprechen, als Kürzungen wieder abziehbar
(vgl. § 9 Nr. 5 GewStG). Die Vorschriften über Vertrauensschutz und Haftung
bei Spenden in § 10b Abs. 4 EStG (s. Rz. 1461 ff.) gelten entsprechend. Die
entgangene Gewerbesteuer ist ab dem Erhebungszeitraum 2007 im Haftungs-
fall mit 15 % der Spenden anzusetzen. Den Haftungsbescheid erlässt das Fi-
nanzamt, der Betrag fließt der Gemeinde zu.

998Weitere Kürzungen, die bei gemeinnützigen Vereinen aber nur selten vorkom-
men dürften, sind

▶ die Gewinnanteile aus einer Beteiligung von mindestens 10 %, ab dem Er-
hebungszeitraum 2008 von mindestens 15 %, an einer inländischen Kapi-
talgesellschaft, wenn die Beteiligung in einem wirtschaftlichen Geschäfts-
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betrieb gehalten wird und die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Ge-
winns angesetzt worden sind (vgl. § 9 Nr. 7 GewStG),

▶ Gewinne, die auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfallen (vgl.
§ 9 Nr. 3 GewStG),

▶ Gewinnanteile aus Beteiligungen an bestimmten ausländischen Gesell-
schaften (vgl. § 9 Nr. 8 GewStG).

2.4 Freibetrag

999 Der so ermittelte Gewerbeertrag wird auf volle 100 € nach unten abgerundet
(§ 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG). Danach wird bei Vereinen ein Freibetrag von
3.900 €, ab dem Erhebungszeitraum 2009 von 5.000 €,1 abgezogen (§ 11 Abs. 1
Nr. 2 GewStG). Der Freibetrag kann nicht zu einem Verlust führen oder einen
Gewerbeverlust erhöhen. Es ist nur ein Abzug bis zu einem Gewerbeertrag von
0 € möglich. Durch den Abzug des Gewerbesteuerfreibetrags kann somit kein
vortragsfähiger Gewerbeverlust begründet werden.

3. Besteuerungsgrenze
1000 Die Besteuerungsgrenze des § 64 Abs. 3 AO gilt auch für die Gewerbesteuer.

Demnach wird keine Gewerbesteuer festgesetzt und erhoben, wenn die Ein-
nahmen eines gemeinnützigen Vereins aus seinen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben nicht mehr als insgesamt 35.000 € im Jahr
betragen.

4. Steuermessbetrag
1001 Für die Berechnung der Gewerbesteuer wird ein Steuermessbetrag gebildet.

Dieser wird durch Anwendung einer Steuermesszahl auf den auf volle 100 €

nach unten abgerundeten Gewerbeertrag ermittelt. Die Steuermesszahl be-
trägt bei Vereinen bis zum Erhebungszeitraum 2007 5 % des Gewerbeertrags.
Durch das UntStRefG 2008 wurde die Steuermesszahl ab dem Erhebungszeit-
raum 2008 auf 3,5 % gesenkt.

BEISPIEL: ▶

Gewerbeertrag 32.022 €

abgerundet 32.000 €

Freibetrag 5.000 €

1 Art. 6a des Dritten Mittelstandsentlastungsgesetzes v. 17.3.2009, BStBl 2009 I S. 470.
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Maßgeblicher Gewerbeertrag 27.000 €

Steuermessbetrag (3,5 %) 945 €

5. Hebesatz
1002Die Gewerbesteuer wird auf der Grundlage des einheitlichen Steuermess-

betrags nach einem Hebesatz, der für alle in einer Gemeinde vorhandenen
Unternehmen gleich sein muss, festgesetzt und erhoben. Jede Gemeinde be-
stimmt ihren Hebesatz selbst. Dieser bewegt sich normalerweise in einer
Bandbreite zwischen 300 und 500 %, kann aber auch höher oder niedriger
sein mindestens jedoch 200 %. In dem vorstehenden Beispiel würde die Gewer-
besteuer bei einem Hebesatz von 400 % auf 3.780 € (945 € x 400 %) fest-
gesetzt.

6. Gewerbesteuererklärung
1003Zur Festsetzung der Gewerbesteuer haben Vereine, die einen steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft)
unterhalten, Gewerbesteuererklärungen unter Verwendung der amtlichen Vor-
drucke beim Finanzamt abzugeben. Ab dem Erhebungszeitraum 2011 hat dies
grundsätzlich auf elektronischem Weg nach Maßgabe der Steuerdaten-Über-
mittlungsverordnung (StDÜV) zu geschehen. Informationen zur elektronischen
Übermittlung sind unter den Internet-Adressen www.elster.de und www.fi-
nanzamt.de abrufbar. Zur Vermeidung von Härten kann das Finanzamt auf
Antrag zulassen, dass die Gewerbesteuererklärung auch nach 2011 weiter auf
Papier abgegeben wird.1 Die Vertreter der Vereine sind auch dann zur Abgabe
der Gewerbesteuererklärung verpflichtet, wenn sie ihrer Meinung nach nicht
gewerbesteuerpflichtig sind, aber vom Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung
besonders aufgefordert werden.

7. Vorauszahlungen und Abschlusszahlung
1004Das Vorauszahlungs- und Abrechnungssystem entspricht dem Verfahren der

Körperschaftsteuer. Zahlungsempfänger ist die Gemeinde. Anders als bei der
Körperschaftsteuer sind die Gewerbesteuervorauszahlungen jeweils am 15. 2.,
15. 5., 15. 8. und 15. 11. eines Jahres zu zahlen. Die Anpassung von Voraus-
zahlungen obliegt grundsätzlich der Gemeinde. Das Finanzamt kann aber bei
einer Anpassung oder erstmaligen Festsetzung von Körperschaftsteuervoraus-

1 § 14a i. V. m. § 36 Abs. 9b GewStG i. d. F. des Steuerbürokratieabbaugesetzes.
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zahlungen gleichzeitig auch für Zwecke der Gewerbesteuervorauszahlungen
einen besonderen Messbetrag festsetzen, an den die Gemeinde gebunden ist.

1005–1015 (Einstweilen frei)
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